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Gazzetta Militare Svizzera
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Das Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927.
IV. Die uneigentlichen militärischen Delikte,

inbegriffen die gemeinen Delikte.
Von Major Th. Herzog, Auditor der 4. Div., Luzern.

Das neue Militärstrafgesetz (MStG) zerfällt in drei Bücher. Das
erste Buch behandelt das Militärstrafrecht im engern Sinn, das zweite
die Disziplinarstrafordnung und das dritte die Einführung und
Anwendung des Gesetzes. Das erste und wichtigste Buch zerfällt wiederum
in einen Allgemeinen und in einen Besondern Teil. Der Allgemeine Teil
enthält die Bestimmungen über den Bereich des Gesetzes, über
Zurechnungsfähigkeit, Schuld, Versuch, Teilnahme, ferner über die
Strafarten, Strafzumessung, Verjährung etc. Im Besondern Teil sind
die einzelnen Verbrechen und Vergehen umschrieben.

Der Besondere Teil behandelt in den ersten vier Abschnitten die
rein militärischen DeUkte und in den Abschnitten 5 bis 15 die uneigentlichen

militärischen Delikte, inkl. die gemeinen Delikte.
Nachdem in dieser Zeitschrift bereits Artikel über den Allgemeinen

Teil des Gesetzes und über die rein militärischen Delikte erschienen sind,
fällt mir die Aufgabe zu, die Herren Kameraden in denjenigen Teil des
Gesetzes einzuführen, der die uneigentlichen militärischen Delikte mit
den gemeinen Delikten enthält. Es betrifft dies die Artikel 86 bis 179,
also 94 von den 237 Artikeln, die das Gesetz aufweist.

Es liegt nun auf der Hand, daß eine einläßliche Behandlung der
erwähnten Artikel in diesem Aufsatz nicht möglich ist. Einerseits reicht
der zur Verfügung stehende Raum nicht hin, und anderseits ist in Be-
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